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§ 12b. (1) Zweckgebunden zur anteiligen Finanzierung der Aufgaben der Agentur nach § 6a Abs. 5 
und § 8 Abs. 2 Z 13 und 15 haben die öffentlichen Apotheken für die Abgabe von Arzneimitteln für die 
Jahre 2016 bis 2019 eine jährliche Abgabe von jeweils 3,5 Millionen Euro zu entrichten. 

(2) Die Österreichische Apothekerkammer hat von den abgabepflichtigen Konzessionsinhabern bzw. 
Fortbetriebsberechtigten gemäß § 15 des Apothekengesetzes, im Fall der Verpachtung von den Pächtern, 
sowie für juristische Personen, die gemäß § 61 des Apothekengesetzes die Berechtigung zum Betrieb 
einer öffentlichen Apotheke besitzen, im Wege eines Zuschlags zur Kammerumlage den auf die 
Abgabepflichtigen entfallenden Betrag einzuheben. Die Abgabe ist von der Österreichischen 
Apothekerkammer auf der Grundlage des Umsatzes der öffentlichen Apotheke des Abgabepflichtigen im 
jeweils vorangegangenen Jahr in Relation zum gesamten Umsatz aller öffentlichen Apotheken zu 
ermitteln und dem Abgabepflichtigen mit dem Umlagenbescheid vorzuschreiben. 

(3) Die Österreichische Apothekerkammer ist verpflichtet, die Daten so aufbereitet bereit zu halten, 
dass die Höhe der Abgabe im Wege einer aufsichtsbehördlichen Einschau jederzeit nachvollzogen 
werden kann. Die Abgabepflichtigen sind verpflichtet, der Österreichischen Apothekerkammer die für die 
Bemessung der Abgabe erforderlichen Daten bekannt zu geben und die notwendigen Auskünfte zu 
erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

(4) Diese Abgabe ist eine ausschließliche Bundesabgabe und durch die Österreichische 
Apothekerkammer bis längstens 30. September eines jeden Jahres an die Agentur unter gleichzeitiger 
Verständigung des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen abzuführen. 

(5) Kommt die Österreichische Apothekerkammer der Verpflichtung gemäß Abs. 3 nicht, nicht 
fristgerecht oder nicht in vollständiger Höhe nach, ist das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen 
berechtigt, den sich aus den Berechungsunterlagen ergebenden Abgabenbetrag bescheidmäßig 
vorzuschreiben und im Verwaltungsweg einzubringen. 
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(6) Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat zur Eintreibung nicht rechtzeitig 
entrichteter Abgaben einen an die Österreichische Apothekerkammer gerichteten Rückstandsausweis 
auszufertigen. Dieser Ausweis hat den rückständigen Betrag samt Nebengebühren, den Zeitraum, auf den 
die rückständigen Abgaben entfallen, allenfalls vorgeschriebene Verzugszinsen, Abgabenzuschläge und 
sonstige Nebengebühren sowie den Vermerk zu enthalten, dass der Rückstandsausweis einem die 
Vollstreckbarkeit hemmenden Rechtszug nicht unterliegt. Der Rückstandsausweis ist Exekutionstitel im 
Sinne des § 1 der Exekutionsordnung. 

(7) Vor Ausstellung eines Rückstandsausweises ist der rückständige Betrag einzumahnen. Die 
Mahnung wird durch Zustellung eines Mahnschreibens (Postauftrages) vollzogen, in dem die 
Österreichische Apothekerkammer unter Hinweis auf die eingetretene Vollstreckbarkeit aufgefordert 
wird, den Abgabenrückstand binnen zwei Wochen, von der Zustellung an gerechnet, zu bezahlen. Ein 
Nachweis der Zustellung des Mahnschreibens ist nicht erforderlich; bei Postversand wird die Zustellung 
des Mahnschreibens am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post vermutet. 

(8) Als Nebengebühren kann das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen in den 
Rückstandsausweis einen pauschalierten Kostenersatz für die durch die Einleitung und Durchführung der 
zwangsweisen Eintreibung bedingten Verwaltungsauslagen mit Ausnahme der im Verwaltungsweg oder 
im gerichtlichen Weg zuzusprechenden Kosten aufnehmen; der Anspruch auf die im Verwaltungsweg 
oder im gerichtlichen Weg zuzusprechenden Kosten wird hiedurch nicht berührt. Der pauschalierte 
Kostenersatz beträgt ein Halbes vom Hundert des einzutreibenden Betrages, mindestens jedoch 1,45 €. 
Der Ersatz kann für dieselbe Schuldigkeit nur einmal vorgeschrieben werden. Allfällige Anwaltskosten 
des Verfahrens zur Eintreibung der Abgabe dürfen nur insoweit beansprucht werden, als sie im Verfahren 
über Rechtsmittel auflaufen. 

(9) Hinsichtlich der Verjährung der Abgaben ist § 238 der Bundesabgabenordnung anzuwenden. 
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